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Allgemeine Bestimmungen zum Mietvertrag 
 
Präambel  
 
Die Mieter/innen einer Genossenschaftswohnung oder eines Einfamilienhauses sind in der Regel nicht einfach nur 
Mieter/innen sondern auch Mitglieder/innen unserer Genossenschaft. Dies garantiert ihnen einen weitgehenden 
Kündigungsschutz und moderate Mietzinse. Als Mitglieder der Genossenschaft verfügen sie einerseits über ausge-
dehnte Mitwirkungsrechte in der Generalversammlung, die ihnen erlauben, die genossenschaftlichen Entscheide 
mitzugestalten und am Leben sowie der Weiterentwicklung der Genossenschaft teilzunehmen. Andererseits hat 
jedes Mitglied auch bestimmte Pflichten, so insbesondere die Pflicht, unsere Interessen zu wahren. Die Ausübung 
der Rechte und die Erfüllung der Pflichten aus dem vorliegenden Mietvertrag stehen für die Genossenschaftsmitglie-
der/innen demzufolge in einem engen Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten, die sich aus dem Genossen-
schaftsrecht und den Bestimmungen von Statuten und Reglementen ergeben. Im Zweifelsfall geht die genossen-
schaftliche Regelung vor. 
 
I  Finanzielles  
 
1. Mietzins 
 
1.1 Nicht staatlich geförderte Mietobjekte  
Die Genossenschaft vermietet ihre Wohnungen 
grundsätzlich auf Basis der Kostenmiete. Sie verzich-
tet auf die Erzielung eines eigentlichen Gewinnes. Mit 
den Mietzinsen müssen insbesondere die Verzinsung 
des Fremd- und des Eigenkapitals, branchenübliche 
Abschreibungen, Rückstellungen und Einlagen in die 
vom Gesetz oder von den Subventionsbehörden 
vorgeschriebenen sowie von der Generalversamm-
lung beschlossenen Fonds, der laufende Unterhalt 
der Gebäude und der Umgebung, die Bezahlung von 
Abgaben, Steuern und Versicherungsprämien, sowie 
die Kosten einer guten Genossenschaftsführung 
gedeckt sein. 
Mietzinserhöhungen müssen mit dem amtlich geneh-
migten Formular mitgeteilt werden. Sie können auf die 
vertraglichen Kündigungstermine vorgenommen wer-
den, unter Einhaltung der Kündigungsfrist (vgl. Ziffer 
18.1), verlängert um eine zehntägige Anzeigefrist. Sie 
müssen begründet werden und den Hinweis enthal-
ten, dass sie innert 30 Tagen bei der örtlichen 
Schlichtungsbehörde angefochten werden können.  
 
1.2 Staatlich geförderte Mietobjekte  
Für Wohnungen, die mit Hilfe der öffentlichen Hand 
bereitgestellt wurden und deren Mietzinse durch eine 
Behörde kontrolliert werden (Art. 253b Abs. 3 OR), 
gelten die entsprechenden öffentlich-rechtlichen Be-
stimmungen. Diese können Höchstgrenzen für die 
Einkommen bzw. Vermögen, Mindest- und andere 
Belegungsvorschriften sowie Anforderungen bezüg-
lich der Dauer der Wohnsitznahme enthalten.  
Mietzinserhöhungen werden mit einfachem Brief oder 
in der von der Behörde vorgesehenen Form mitgeteilt. 
Sie können auf die vertraglichen Kündigungstermine 
vorgenommen werden, unter Einhaltung der Kündi-
gungsfrist (vgl. Ziffer 18.1), verlängert um eine zehn-
tägige Anzeigefrist. Sie müssen begründet werden 
und den Hinweis enthalten, innert welcher Frist sie bei 
welcher Behörde angefochten werden können. Der 
Mieter/die Mieterin hat ein umfassendes Recht, in die 
Unterlagen und Verfügungen der kontrollierenden 
Behörde Einsicht zu nehmen.  
 
 
 

2. Nebenkosten  
 
2.1 Allgemeines  
Nebenkosten sind das Entgelt für die tatsachlichen 
Aufwendungen der Vermieterin oder eines Dritten für 
Leistungen, die mit dem Gebrauch der Mietsache 
zusammenhängen (z. B. Warmwasser- und Heizkos-
ten, Antennengebühr und Kosten für öffentliche Ab-
gaben, die sich aus dem Gebrauch der Mietsache 
ergeben).  
Nebenkosten sind nur geschuldet, soweit sie im Miet-
vertrag ausdrücklich als zusätzliche Leistungen zum 
Nettomietzins vereinbart sind; sonst sind die diesbe-
züglichen Aufwendungen im Nettomietzins enthalten 
(Art. 257a Abs. 2 OR). Bei staatlich geforderten Miet-
objekten richtet sich die Ausscheidung von Nebenkos-
ten zusätzlich nach den entsprechenden öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen.  
 
2.2 Pauschalbeträge  
Ist vertraglich keine Akontozahlung vereinbart, gelten 
die Nebenkosten als Pauschalbeträge. Die Pauschale 
muss den durchschnittlichen Aufwendungen der ver-
gangenen drei Jahre entsprechen. Eine Abrechnung 
wird nicht erstellt. Dem Mieter/der Mieterin steht das 
Recht zu, in die entsprechenden Belege Einsicht zu 
nehmen.  
 
2.3 Akontobeträge, Abrechnung  
Ist vertraglich Akontozahlung vorgesehen, wird über 
die tatsächlichen Kosten jährlich per 30. Juni abge-
rechnet, sofern kein anderes Abrechnungsdatum 
vereinbart ist. Die Abrechnung ist dem Mieter/der 
Mieterin bis spätestens sechs Monate nach Ablauf der 
Abrechnungsperiode zuzustellen. Nachforderungen 
und Rückerstattungen sind innert 30 Tagen nach 
Erhalt der Abrechnung zu bezahlen.  
Der Mieter/die Mieterin kann innert 30 Tagen nach 
Erhalt der Abrechnung schriftlich Einsicht in die Ab-
rechnungsbelege verlangen. Wird innert 30 Tagen 
Einsicht verlangt, beginnt die Zahlungsfrist ab dem 
Zeitpunkt an dem alle sachdienlichen Belege offen 
gelegt wurden. Verlangt der Mieter/die Mieterin keine 
Einsicht, oder gelangt er/sie nicht innert 30 Tagen ab 
dem Zeitpunkt, an welchem alle sachdienlichen Bele-
ge vorgelegen haben, an die Schlichtungsbehörde, 
gilt die Abrechnung als genehmigt.  
 



Allgemeine Bestimmungen zum Mietvertrag 
Seite 2 von 5 

 
2.4 Beendigung des Mietverhältnisses während  
        einer Rechnungsperiode  
Endet das Mietverhältnis während einer Rechnungs-
periode, werden die Nebenkosten anteilsmässig nach 
anerkannten Schlüsseln auf die einzelnen Monate 
verteilt und belastet. Es besteht kein Anspruch auf 
eine vorzeitige Abrechnung der Akontobeträge.  
 
2.5 Erhöhung der Nebenkosten  
Erhöhungen der Nebenkosten müssen mit dem amt-
lich genehmigten Formular auf die vertraglichen Kün-
digungstermine hin vorgenommen werden, unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist (vgl. Ziffer 18.1), ver-
längert um eine zehntägige Anzeigefrist. Sie müssen 
begründet sein und den Hinweis enthalten, dass sie 
innert 30 Tagen bei der örtlichen Schlichtungsbehörde 
angefochten werden können.  
 
3. Genossenschaftliche Beiträge   
 
3.1 Genossenschaftsanteile 
Ist der Mieter/die Mieterin Mitglied der Genossen-
schaft und sehen die Statuten eine Beteiligung am 
Genossenschaftskapital vor, so ist er/sie verpflichtet, 
die gemäss Statuten und Reglementen für das Miet-
objekt erforderlichen Genossenschaftsanteile zu 
zeichnen und einzuzahlen. Die Rückzahlung der 
Genossenschaftsanteile bei Beendigung der Mitglied-
schaft richtet sich nach den entsprechenden Statu-
tenbestimmungen. Die Vermieterin ist berechtigt, die 
ihr gegenüber dem ausscheidenden Mitglied zuste-
henden Forderungen mit dessen Guthaben aus den 
Genossenschaftsanteilen zu verrechnen.  
 
3.2 Weitere genossenschaftliche Beiträge  
Weitere genossenschaftliche Beiträge ergeben sich 
aus den Statuten oder werden von der Generalver-
sammlung beschlossen.  
 
4. Mahngebühren  
 
Die Vermieterin ist berechtigt, dem Mieter/der Mieterin 
Aufwendungen im Zusammenhang mit verspäteten 
Mietzinszahlungen in Rechnung zu stellen, insbeson-
dere Mahngebühren.  
 
5. Mieterkaution  
 
5.1 Vereinbarung einer Mieterkaution  
Vereinbaren die Parteien eine Mieterkaution, darf 
diese höchstens drei Bruttomietzinse betragen. Die 
Vermieterin muss die Mieterkaution bei einer Bank auf 
einem Sparkonto, das auf den Namen des Mieters/der 
Mieterin lautet, hinterlegen.  
 
5.2 Herausgabe der Mieterkaution  
Die Bank darf die Kaution nur mit Zustimmung beider 
Parteien oder gestützt auf einen rechtskräftigen Zah-
lungsbefehl oder auf ein rechtskräftiges Gerichtsurteil 
herausgeben. Hat die Vermieterin innert einem Jahr 
nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen An-
spruch gegenüber dem Mieter/der Mieterin rechtlich 
geltend gemacht, so kann dieser/diese von der Bank 
die Rückerstattung der Kaution verlangen.  
 
II  Gebrauch und Unterhalt  
 
6. Übernahme des Mietobjekts  
 
6.1 Allgemeines  
Die Vermieterin übergibt dem Mieter/der Mieterin das 

Mietobjekt im vereinbarten Zeitpunkt in gebrauchsfä-
higem und gereinigtem Zustand. 
Die Vermieterin übernimmt die erstmaligen Kosten für 
die Anfertigung einheitlicher Namensschilder an 
Hausglocke, Briefkasten, Lift, Wohnungstüre usw. 
Spätere Änderungen übernimmt der Mieter/die Miet-
erin. 
 
6.2 Übergabeprotokoll  
Es wird ein Wohnungsübergabeprotokoll erstellt bzw. 
eine Kopie des vom Vormieter/von der Vormieterin 
unterzeichneten Wohnungsabnahmeprotokolls über-
geben. Nachträglich festgestellte Mängel können 
innert zehn Tagen nach Übergabe des Mietobjekts 
schriftlich bei der Vermieterin gerügt werden. Ver-
deckte Mängel sind sofort nach deren Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen.  
 
7. Gebrauch des Mietobjekts  
 
7.1 Sorgfältiger Gebrauch  
Der Mieter/die Mieterin ist verpflichtet, das Mietobjekt 
sorgfältig zu benutzen, sauber zu halten sowie regel-
mässig zu lüften. Entsprechendes gilt auch für die 
gemeinschaftlichen Räume und Anlagen.  
Hauskehricht, Papier, Karton, Küchenabfälle, Grüngut 
usw. sind entsprechend den Bestimmungen der Ge-
meinde zu entsorgen. Wo vorhanden, sind die ent-
sprechenden Container zu benützen.  
Der Mieter/die Mieterin muss auf die Nachbarn Rück-
sicht nehmen und die Hausordnung sowie allfällige 
Spezialordnungen beachten.   
 
7.2 Benutzung  
Das Mietobjekt muss vom Mieter/von der Mieterin 
dauernd selbst benutzt und für Wohnzwecke verwen-
det werden.  
 
7.3 Untermiete  
Die ganze oder teilweise Untervermietung einer Woh-
nung, einzelner Zimmer oder Nebenräume, ist nur mit 
vorgängiger Zustimmung der Genossenschaft zuläs-
sig. Der Vorstand kann die Zustimmung zu einem 
entsprechenden Gesuch aus den in Art. 262 Abs. 2 
OR genannten Gründen verweigern. Als wesentliche 
Nachteile bei der Untervermietung gelten insbesonde-
re deren mehr als einjährige Dauer, die mehr als 
zweimalige Untervermietung im laufenden Mietver-
hältnis, die Untervermietung an Personen, welche das 
Vermietungsreglement nicht erfüllen sowie der Um-
stand, dass die Mitglieder nicht eindeutig darlegen 
können, dass sie die Wohnung nach Ablauf der Un-
tervermietung wieder selber bewohnen werden. Bei 
Untervermietung einzelner Zimmer entsteht der Ge-
nossenschaft auch ein wesentlicher Nachteil, wenn 
damit Belegungsvorschriften umgangen werden. 
Einzelheiten regelt der Vorstand im Vermietungsreg-
lement. 
 
8. Haustiere  
 
8.1 Kleintiere  
Kleintiere - in Käfigen wie Meerschweinchen, Gold-
hamster, Zwergkaninchen, Mäuse, Kanarienvögel – in 
Terrarien und  Aquarien wie Schildkröten, Zierfische 
und maximal eine Hauskatze - dürfen ohne Zustim-
mung der Vermieterin in den Wohnräumen gehalten 
werden, soweit sich die Anzahl dieser Tiere in den 
üblichen Grenzen hält und sofern sie vom Mieter/von 
der Mieterin heimtiergerecht gehalten werden. Katzen 
von Mietern in Reiheneinfamilienhäusern und Parter-
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rewohnungen dürfen ebenfalls nur in den Wohnräum-
lichkeiten selbst gehalten werden und sich weder in 
den Aussenbereichen aufhalten noch dort versäu-
bern. 
 
8.2 Grössere Haustiere  
Das Halten von grösseren Haustieren (Hunden, Pa-
pageien, Reptilien) ist verboten.  
 
8.3 Weitere Bestimmungen  
Der Mieter/die Mieterin haftet für alle durch die 
Haustiere am Mietobjekt, am und im Gebäude und 
dessen Umgebung verursachten Schäden, insbeson-
dere auch für die durch die Tierhaltung erhöhte Ab-
nutzung am Mietobjekt (z.B. an textilen Bodenbelä-
gen, Tapeten, Türen usw.). Dem Mieter/der Mieterin 
wird empfohlen, dafür eine Haftpflichtversicherung 
abzuschliessen und sich schriftlich zusichern zu las-
sen, dass diese derartige Schäden abdeckt.  
Abfälle aus der Tierhaltung wie Exkremente, Futter-
reste, Sand, Sägemehl usw. dürfen nicht in die Kana-
lisation gegeben werden. Sie sind in vorschriftsmässi-
gen Plastiksäcken der Kehrichtabfuhr zuzuführen. 
Einzelheiten der Haltung von Haustieren kann die 
Vermieterin in einem Reglement festhalten.  
 
9. Räumlichkeiten, Anlagen und Einrichtungen  
      ausserhalb des Mietobjektes, dazugehörende  
      Umgebung 
 
Mangels anders lautender Vereinbarung darf der 
Mieter/die Mieterin Räumlichkeiten, Anlagen und 
Einrichtungen ausserhalb des Mietobjektes für sei-
ne/ihre Zwecke nicht benutzen. Das Anbringen von 
Vorrichtungen und Installationen an Fassadenteilen 
(z. B. Beschilderung, Parabolantennen) sowie die 
Änderung bestehender Einrichtungen dürfen nur mit 
schriftlicher Zustimmung der Vermieterin erfolgen.  
Bei Einfamilienhäusern oder von Erdgeschosswoh-
nungen in Mehrfamilienhäusern müssen die dazuge-
hörende Umgebung gepflegt und die Sträucher und 
Hecken fachmännisch unterhalten werden (Hecken-
höhe max. 1.80 m). Es ist nicht gestattet, Bäume zu 
pflanzen. 
 
10. Unterhalt  
 
10.1 Unterhaltspflicht der Vermieterin  
Die Vermieterin ist verpflichtet, das Mietobjekt ange-
messen zu unterhalten und Mängel zu beseitigen. Der 
Mieter/die Mieterin muss entsprechende Reparatur- 
und Unterhaltsarbeiten dulden. Diese sind rechtzeitig 
anzuzeigen. Soweit Arbeiten für die Sacherhaltung 
unaufschiebbar sind, muss der Mieter/die Mieterin die 
umgehende Ausführung dulden. Verhindert er/sie 
diese, wird er/sie schadenersatzpflichtig.  
 
10.2 Kleiner Unterhalt  
Die kleinen, für den gewöhnlichen Gebrauch der 
Mietsache im Lauf des Mietverhältnisses erforderli-
chen Reinigungen und Ausbesserungen hat der Mie-
ter/die Mieterin auf seine/ihre Kosten vorzunehmen. 
Als kleiner Unterhalt gilt, was im Einzelfall CHF 150.- 
nicht übersteigt. Dieser Unterhalt ist fachmännisch 
auszuführen bzw. ausführen zu lassen. 
Dazu gehören insbesondere: 
Ersetzen zerbrochener Fensterscheiben, auch bei 
Beschädigung durch Drittpersonen. Bei einem 
Spannungsriss ist der zuständige Hauswart mit 
Reparaturschein zu informieren. Instandhalten der 
Installationen, Armaturen und Apparate in Küche und 

Bad. Ersetzen von defekten Blechen und Rosten, 
Kühlschrankeinrichtungen, Spiegeln, Schläuchen und 
der Brause der Dusche, der WC-Brille und des 
Deckels, Ablaufdeckel von Badewanne und Lavabo. 
Ersetzen von elektrischen, zum Mietobjekt gehör-
enden Lampen und -abdeckungen, Sicherungen. Er-
setzen von Rolladen- und Sonnenstorengurten, 
Schnüren oder Bändern an Zugjalousien, Ölen und 
Instandhalten von Tür- und Schrankscharnieren und  
– schlössern. Entrussen von Cheminées.  
 
10.3 Meldepflicht  
Der Mieter/die Mieterin muss Mängel des Mietobjek-
tes, die er/sie nicht selber zu beseitigen hat, dem 
zuständigen Hauswart mit einem Reparaturschein 
melden. Dieser entscheidet über den Beizug von 
Handwerkern.  
Unterlässt er/sie die Meldung, haftet er/sie für den 
Schaden, welcher der Vermieterin daraus entsteht. In 
Notfällen ist der Mieter/die Mieterin verpflichtet, zu-
mutbare Vorkehrungen selber zu treffen oder treffen 
zu lassen, mit denen ein Schaden vermieden oder 
verkleinert werden kann.   
 
11. Private Apparate  
 
Die Verwendung von privaten Apparaten mit Wasser-
anschluss in der Wohnung (Waschmaschinen, Ge-
schirrspüler usw.) ist nur mit vorgängiger schriftlicher 
Zustimmung der Vermieterin und Installation durch 
einen Fachmann gestattet. Die Zustimmung ist auch 
erforderlich für private Apparate (Tiefkühlschränke, 
Kühltruhen, Tumbler usw.), die ausserhalb der Woh-
nung installiert werden. 
 
Ill  Übrige Rechte und Pflichten  
 
12. Vertragsänderungen 
 
Vertragsänderungen zulasten des Mieters/der Miete-
rin müssen mit dem amtlich genehmigten Formular 
auf die vertraglichen Kündigungstermine hin vorge-
nommen werden, unter Einhaltung der Kündigungs-
frist (vgl. Ziffer 18.1), verlängert um eine zehntägige 
Anzeigefrist. Vertragsänderungen zugunsten des 
Mieters/der Mieterin sind per Brief mitzuteilen. 
 
13. Meldepflicht und Zustellung  
 
Der Mieter/die Mieterin ist verpflichtet, Änderungen 
der persönlichen Verhältnisse wie Heirat, Eintragung 
der Partnerschaft, Scheidung, Tod des/der Ehe- bzw. 
eingetragenen Partners/Partnerin, Änderung der 
Zustelladresse oder derjenigen des/der Ehe- bzw. 
eingetragenen Partners/Partnerin sowie eine Verän-
derung der Zahl der in der Wohnung lebenden Perso-
nen der Vermieterin schriftlich zu melden. Die Vermie-
terin ist berechtigt, bei den zuständigen Ämtern Aus-
kunft über den Zivilstand des Mieters/der Mieterin zu 
verlangen. 
Bei staatlich geförderten Wohnungen orientiert die 
Vermieterin über die anwendbaren öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen, die Art der Förderung und 
die damit verbundenen Vermietungsvorschriften. Die 
Vermieterin orientiert den Mieter/die Mieterin über 
seine/ihre Meldepflichten. Allfällige finanzielle 
Nachteile, die entstehen, weil der Mieter/die Mieterin 
den Meldepflichten nicht nachkommt, sind vom Mie-
ter/von der Mieterin zu tragen.  
Mitteilungen der Vermieterin, die das Mietverhältnis 
betreffen, gelten an der zuletzt gemeldeten Adresse 
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des Mieters/der Mieterin als ordnungsgemäss zuge-
stellt.  
 
14. Erneuerungsarbeiten und Änderungen durch  
       die Vermieterin  
 
14.1 Planung  
Die Vermieterin plant Erneuerungen und Änderungen 
ihrer Liegenschaften mittelfristig. Sie orientiert die 
Mieter/Mieterinnen über die Planung und die getroffe-
nen Entscheide.  
 
14.2 Ausführung  
Erneuerungen und Änderungen sind ohne Zustim-
mung des Mieters/der Mieterin  zulässig, wenn sie 
zumutbar sind und das Mietverhältnis nicht gekündigt 
ist.  
Umbauten, umfassende Überholungen und Neuinstal-
lationen sind dem Mieter/der Mieterin rechtzeitig vor 
Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Die Mitteilung muss 
Grobtermine sowie Angaben über die mutmassliche 
Mietzinserhöhung nach Abschluss der Arbeiten ent-
halten. Die Vermieterin bietet Mitgliedern, die nach 
der Erneuerung bzw. baulichen Änderung nicht im 
Mietobjekt verbleiben können, nach Möglichkeit 
gleichwertige Mietobjekte an. Bei den Arbeiten ist auf 
die Mieter/Mieterinnen im Rahmen der Gegebenhei-
ten Rücksicht zu nehmen.  
 
15. Erneuerungen und Änderungen durch den  
        Mieter/die Mieterin   
 
15.1 Zustimmung der Vermieterin  
Sämtliche Erneuerungen und Änderungen in oder an 
der Mietsache (auch Verbesserungen) dürfen nur mit  
vorgängiger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin 
vorgenommen werden. Diese sind fachmännisch 
auszuführen bzw. ausführen zu lassen. 
 
15.2 Wiederherstellung und Entschädigung  
Liegt die Zustimmung der Vermieterin vor, so kann 
beim Auszug die Wiederherstellung des früheren 
Zustandes nur verlangt werden, wenn dies schriftlich 
vereinbart worden ist. Eine Entschädigung ist jedoch 
nicht geschuldet.  
Erneuerungen und Änderungen ohne Zustimmung der 
Vermieterin gehen beim Auszug in das Eigentum der 
Vermieterin über und werden nicht entschädigt; die 
Vermieterin kann jedoch die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes auf Kosten des Mieters/der 
Mieterin verlangen. Der/die nachfolgende Mieter/ 
Mieterin kann nicht zur Übernahme oder zu Entschä-
digungsleistungen verpflichtet werden.  
 
15.3 Übernahme durch den/die nachfolgende/n 
          Mieter/Mieterin  
Werden bei Mieterwechsel Änderungen am Mietobjekt 
übernommen, gehen damit auch alle entsprechenden 
Rechte und Pflichten gegenüber der Vermieterin auf 
den/die neue/n Mieter/Mieter über.  
 
16. Zutrittsrecht  
 
Die Vermieterin hat das Recht, das Mietobjekt zu 
besichtigen, soweit dies für den Unterhalt, den Ver-
kauf oder die Weitervermietung erforderlich ist. Sie 
hat dies dem Mieter/der Mieterin mindestens zwei 
Tage im Voraus anzuzeigen.  
In Notfällen hat die Vermieterin das Recht, sich ohne 
vorherige Anmeldung Zutritt zur Wohnung zu ver-
schaffen. 

17. Schlüssel  
 
Bei der Wohnungsübergabe wird ein Schlüsselver-
zeichnis erstellt. Neue Schlüssel dürfen nur mit der 
Erlaubnis der Vermieterin angefertigt werden und sind 
beim Auszug ohne Entschädigung der Vermieterin zu 
überlassen.  
Abhanden gekommene Schlüssel sind vom Mie-
ter/von der Mieterin spätestens bei Beendigung des 
Mietvertrages auf seine/ihre Kosten zu ersetzen. Bei 
Verschulden des Mieters/der Mieterin ist die Vermie-
terin in einem solchen Fall berechtigt, die Schliessan-
lage und Schlüssel auf Kosten des Mieters/der Miete-
rin zu ändern oder zu ersetzen.  
Die Vermieterin ist berechtigt, über einen Passepar-
tout zu den Mietobjekten zu verfügen, der unter Ver-
schluss aufzubewahren ist und nur im ausgewiesenen 
Notfall benutzt werden darf. Über eine erfolgte Benut-
zung ist der Mieter/die Mieterin unverzüglich zu orien-
tieren.  
 
IV  Beendigung des Mietverhältnisses  
 
18. Kündigung  
 
18.1 Kündigung durch den Mieter/die Mieterin  
Der Mieter/die Mieterin kann den Mietvertrag mit 
eingeschriebenem Brief unter Einhaltung der vertrag-
lichen Kündigungsfristen und –termine kündigen, 
ausser auf den 31. Dezember. Das Kündigungs-
schreiben muss spätestens am letzten Tag vor Be-
ginn der Kündigungsfrist bei der Vermieterin eintref-
fen. Bei verheirateten oder in einer eingetragenen 
Partnerschaft lebenden Mietern/Mieterinnen muss es 
von beiden Ehe- bzw. eingetragenen Partnern unter-
schrieben sein.  
Die Wirkung der Kündigung des Mietverhältnisses auf 
die Mitgliedschaft richtet sich nach den entsprechen-
den Bestimmungen der Statuten der Genossenschaft.  
 
18.2 Kündigung durch die Vermieterin  
Ist der Mieter/die Mieterin Mitglied der Genossen-
schaft, ist die Kündigung durch die Genossenschaft 
nur gültig, wenn das Mitglied aus der Genossenschaft 
ausgeschlossen wurde. Ausschlussgründe und -
verfahren richten sich nach den entsprechenden 
Bestimmungen der Statuten.  
Die Kündigung des Mietverhältnisses muss mit amt-
lich genehmigtem Formular erfolgen und spätestens 
am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist beim 
Mieter/bei der Mieterin eintreffen. Bei verheirateten 
oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Mie-
tern/Mieterinnen ist die Kündigung mit getrennter Post 
beiden Ehe- bzw. eingetragenen Partnern zuzustel-
len. Kündigungsfristen und –termine richten sich nach 
den vertraglichen bzw. gesetzlichen Bestimmungen.  
 
18.3 Anfechtung der Kündigung  
Die Kündigung des Mietverhältnisses kann innert 30 
Tagen nach Erhalt bei der örtlichen Schlichtungsbe-
hörde angefochten werden.  
 
18.4 Anfechtung des Ausschlusses  
Ist der Mieter/die Mieterin Mitglied der Genossen-
schaft, richten sich die Anfechtung des Ausschlusses 
aus der Genossenschaft und ihre Auswirkung auf die 
Kündigung des Mietvertrages nach den entsprechen-
den Bestimmungen der Statuten der Genossenschaft.  
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19. Vorzeitiger Auszug  
 
19.1 Grundsatz  
Will der Mieter/die Mieterin das Mietobjekt ohne Ein-
haltung der vereinbarten Fristen und Termine zurück-
geben, so haftet er/sie auch bei vorzeitiger Schlüssel-
rückgabe bis zur Wiedervermietung, längstens bis 
zum nächsten vertraglichen Kündigungstermin, sofern 
er/sie sich nicht nach dem nachfolgenden Absatz von 
dieser Haftung befreien kann.  
 
19.2 Ausnahme  
Der Mieter/die Mieterin kann sich von der Haftung 
jeweils auf ein Monatsende befreien, wenn er/sie 
einen/eine für die Vermieterin zumutbaren Nachmie-
ter/zumutbare Nachmieterin vorschlägt, der/die bereit 
ist, den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu 
übernehmen, den sich aus den Statuten und Regle-
menten bzw. aus den behördlichen Vorschriften erge-
benden Vermietungsgrundsätzen entspricht und zah-
lungsfähig ist. Ferner muss sich der Nachmieter/die 
Nachmieterin bereit erklären, Mitglied der Genossen-
schaft zu werden, wenn der/die Mieterin Mitglied war. 
Der Nachmieter/die Nachmieterin hat der Genossen-
schaft das Bewerbungsformular, einen Steueraus-
weis, einen Auszug aus dem Betreibungsregister und 
gegebenenfalls eine Kopie des Ausländerausweises 
einzureichen. Die Genossenschaft hat vom Vorliegen 
dieser Dokumente an 15 Werktage Zeit, sich zu ent-
scheiden (Prüfungsfrist). Wenn der Nachmieter/die 
Nachmieterin zumutbar ist, haftet der/die ausziehende 
Mieter/Mieterin nur für Mietzins und Nebenkosten bis 
zum nächsten Monatsende, das dem Ablauf der Prü-
fungsfrist folgt; dies gilt auch, wenn diese/r zumut-
bar/e Nachmieter/Nachmieterin von der Vermieterin 
die Wohnung nicht erhält. Stellt der/die ausziehende 
Mieter/Mieterin keinen oder keine zumutbare/n 
Nachmieter/Nachmieterin, haftet er/sie bis zum 
nächsten vertraglichen Kündigungstermin.  
Führt die Vermieterin eine Warteliste, ist sie verpflich-
tet, die dortigen Interessenten/lnteressentinnen anzu-
fragen. Entscheidet sie sich für eine Person auf der 
Warteliste, haftet der/die ausziehende Mieter/Mieterin 
bis zu dessen Einzug, höchstens aber einen Monat 
länger als die nach Abs. 2 hierfür berechnete Frist. 
Ist die Wohnung weitervermietet oder wird ein vorge-
schlagener Nachmieter/eine vorgeschlagene Nach-
mieterin abgelehnt, muss die Vermieterin dies dem / 
der ausziehenden Mieter/Mieterin unverzüglich mittei-
len. Für die mit der ausserterminlichen Wiedervermie-
tung der Wohnung verbundenen besonderen Kosten, 
insbesondere für zusätzliche Inseratekosten, haftet 
der/die ausziehende Mieter/Mieterin.  
 
20. Rückgabe des Mietobjekts  
 
Das Mietobjekt ist vollständig geräumt und einwand-
frei gereinigt mit allen Schlüsseln spätestens am Tag 
nach Beendigung der Miete um 12 Uhr zurückzuge-
ben. Fällt dieser Termin auf einen Samstag, Sonntag 
oder gesetzlichen Ruhe- oder Feiertag, hat die Rück-
gabe am nächsten Werktag bis 12 Uhr zu erfolgen. 
Die Parteien vereinbaren rechtzeitig einen Abnahme-
termin. Die vom Mieter/von der Mieterin vorzuneh-
menden Instandstellungs- und Reinigungsarbeiten 
müssen fachgemäss ausgeführt und bis zum Schluss 
des Mietverhältnisses beendet sein. Spannteppiche, 
die durch den/die Mieter/in verlegt wurden, müssen 
entfernt werden.  
Bei der Wohnungsabnahme wird ein Abnahmeproto-
koll erstellt, das von beiden Parteien zu unterzeichnen 

ist. Weigert sich der Mieter/die Mieterin, das Protokoll 
zu unterzeichnen, muss die Vermieterin das Protokoll 
innerhalb von fünf Arbeitstagen per Einschreiben 
zustellen. Wird ein amtlicher Befund aufgenommen, 
ist dieser ebenfalls dem/der abwesenden Mie-
ter/Mieterin per Einschreiben zuzustellen. Die Kosten 
eines amtlichen Befunds trägt der Mieter/die Mieterin.  
Die Vermieterin erstellt innert drei Monaten nach 
Beendigung des Mietvertrages die Schlussabrech-
nung. War der Mieter/die Mieterin Mitglied der Genos-
senschaft, erfolgt die Schlussabrechnung innert drei 
Monaten nach Fälligkeit der Rückzahlung des Genos-
senschaftskapitals. Für die Nebenkostenabrechnung 
bleiben Ziff. 2.3 und 2.4 vorbehalten.  
 
V  Schlussbestimmungen  
 
21. Änderungen, anwendbares Recht und Ge-
richtsstand  
 
21.1 Änderungen  
Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrages und 
dieser Allgemeinen Bestimmungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Schriftform und der Unterzeichnung 
durch beide Parteien. 
 
21.2 Anwendbares Recht  
Von diesem Vertrag nicht ausdrücklich geregelte 
Fragen unterstehen den Bestimmungen des Schwei-
zerischen Obligationenrechts, insbesondere den Art. 
253 ff. resp. bei staatlich geförderten Wohnungen den 
entsprechenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen.  
 
21.3 Gerichtsstand  
Für alle zivilrechtlichen Streitigkeiten, die aus diesem 
Mietvertrag entstehen, gilt der Ort des Mietobjekts als 
Gerichtsstand.  
 
 
 
Zürich, November 2006 


